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Einleitung 
Die MÜNCHENSTIFT ist eine gemeinnüt-
zige Gesellschaft und hundertprozentige 
Tochter der Stadt München. Mit neun Al-
ten- und Pflegeheimen, fünf Senioren-
wohnheimen, fünf Stützpunkten des Am-
bulanten Pflegedienstes sowie zwei Tages-
pflegeeinrichtungen ist sie die größte 
Dienstleisterin für Senior:innen in Mün-
chen. Rund 3.000 Münchner:innen haben 
ihr Zuhause in der MÜNCHENSTIFT. 

Seit Jahren ergreift die Geschäftsführung 
der MÜNCHENSTIFT Maßnahmen, um das 
Unternehmen nachhaltiger zu gestalten. 
Die MÜNCHENSTIFT mit all ihren Mitar-
beiter:innen fühlt sich dem Umweltschutz 
in besonderer Weise verpflichtet. Deshalb 
haben wir unser unternehmerisches Han-
deln konsequent darauf ausgerichtet, Um-
weltbelastungen zu vermeiden und Res-
sourcen zu schonen. Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz sind für uns - als gemein-
nütziges Unternehmen der Landeshaupt-
stadt München - unverrückbare Werte. 

Als städtische Tochter gelten für die 
MÜNCHENSTIFT selbstverständlich die 
Nachhaltigkeits- und Klimaziele der Lan-
deshauptstadt. So hat die Landeshaupt-
stadt beispielsweise die Agenda 2030 un-
terzeichnet, ist seit 2013 Fair-Trade-Stadt 
oder strebt bis 2035 Klimaneutralität an. 

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind für 
die MÜNCHENSTIFT unverrückbare 
Werte. Seit 2020 ist Nachhaltigkeit explizi-
tes Unternehmensziel und in Folge im 
Wertekanon des Unternehmens verankert. 
Mit dem Wertekanon sichert die MÜN-
CHENSTIFT ein verantwortliches, voraus-
schauendes, respektvolles und ein an ge-
meinsamen Werten orientiertes Handeln 
im Unternehmen ab. Die Charta der 
Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Men-
schen, die vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend entwi-
ckelt worden ist, ist Richtschnur unseres 
Pflege- und Betreuungskonzeptes. 

Entsprechend dem Amsterdamer Vertrag 
der EU von 1997 versteht die MÜNCHEN-
STIFT Nachhaltigkeit als Verknüpfung zwi-
schen Umweltschutz, Wirtschaft und sozi-
alen und gesellschaftlichen Leistungen, wie 
beispielsweise demokratische Strukturen 
oder gerechte Einkommensverteilung.  

Die MÜNCHENSTIFT ist fest davon über-
zeugt, dass es innerhalb des eigenen Ge-
schäftsbereichs die im Lieferkettensorg-
faltspflichtengesetz (LkSG) niedergelegten 
Normen erfüllt. Selbstverständlich können 
Verstöße sofort und umgehend gemeldet 
werden. 

Als grundsätzlicher Maßstab für die Ach-
tung der Menschenrechte auch in Bezug 
auf Lieferant:innen gelten die ILO-Kernar-
beitsnormen, die auf fünf Grundprinzipien 
beruhen:  

- Vereinigungsfreiheit und Recht auf 
Kollektivverhandlungen 

- Beseitigung der Zwangsarbeit 
- Abschaffung der (ausbeuterischen) 

Kinderarbeit 
- Verbot der Diskriminierung in Be-

schäftigung und Beruf 
- Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit  

Darüber hinaus verurteilt sie alle Arten der 
Sklaverei und des (modernen) Menschen-
handels. 

Sie setzt dabei geltendes Recht um, res-
pektiert die international anerkannten 
Menschenrechte sowie umweltbezogenen 
Pflichten und trägt Sorge dafür, im Rah-
men ihrer Geschäftstätigkeit Menschen-
rechtsverletzungen und Umweltver-
schmutzungen vorzubeugen. Sie bekennt 
sich darüber hinaus zu der Einhaltung des 
am jeweiligen Beschäftigungsort geltenden 
Arbeitsschutzes, der Zahlung angemesse-
ner Löhne sowie dem Schutz der Koaliti-
onsfreiheit ihrer Arbeitnehmenden. Dies 
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findet auch in ihrer Mitgliedschaft im kom-
munalen Arbeitgeberverband Bayern e. V. 
Ausdruck. 

Entsprechende Bekenntnisse erwartet die 
MÜNCHENSTIFT von ihren Zulieferern 
bzw. Auftragnehmern und kommuniziert 
diese Erwartungen an menschenrechtli-
ches und umweltverträgliches Verhalten 
im Rahmen der Auftragsvergabe sowie in 
Ausschreibungen durch die Vergabestelle. 
Schon vor Inkrafttreten des Gesetzes hat 
die MÜNCHENSTIFT fair gehandelten 
Produkten einen hohen Stellenwert einge-
räumt. Auch bei ihren Mitarbeitenden 
setzt sie voraus, dass diese Grundsätze 
ökologischen, sozialen und ethischen Ver-
haltens beachten und somit aktiv in die 
Unternehmenskultur übertragen. 

Die MÜNCHENSTIFT würde es begrüßen, 
wenn im LkSG explizit die Themen Ge-

schlechtergerechtigkeit, indigene Beteili-
gungsmöglichkeiten, Biodiversität und Kli-
maschutz aufgegriffen werden. Von daher 
bewertet die MÜNCHENSTIFT das LkSG 
als wichtigen Meilenstein, um Sozial- und 
Umweltstandards im internationalen Han-
del voranzubringen. Das Ziel von umfas-
senden Sozial- und Umweltstandards im 
internationalen Handel ist jedoch mit dem 
Gesetz noch nicht erreicht. Daher begrüßt 
die MÜNCHENSTIFT die Ankündigung des 
Bundesgesetzgebers, das Gesetz bezüglich 
seiner Wirksamkeit 2026 zu evaluieren 
und ggf. anzupassen. 

Diese Grundsatzerklärung tritt mit Wirkung 
zum 1. Januar 2024 in Kraft. 

 

 

 

Verfahren zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten des 
LkSG 
Die MÜNCHENSTIFT ergänzt ihre beste-
hende Risikomanagementorganisation um 
ein LkSG-spezifisches Risikomanagement 
und verankert es in allen maßgeblichen 
Geschäftsprozessen. 

Der:die Risikomanager:in ist verantwort-
lich für die zentrale Koordination des Risi-
komanagementsystems und übernimmt 
operativ dessen Betreuung. In dieser Funk-
tion werden die Prozesse der Risikoidenti-
fizierung und -aktualisierung, der Risikobe-
wertung und der Risikosteuerung plausibi-
lisiert. Die Risikoeigner:innen in den Ge-
schäftsbereichen sind verantwortlich für 
die Erkennung, Aktualisierung, Bewertung 
und Steuerung der Risiken, ergreifen ei-
genständig Gegenmaßnahmen zur Vermei-
dung von Schäden und überwachen die Ri-
sikosituation in ihrem Bereich. Sie melden 
die im Rahmen der Risikoidentifikation er-
kannten Risiken in das Risikoinventar ein 
und erstellen eine Bewertung, die von 
dem:der Risikomanager:in im Rahmen des 

Vier-Augen-Prinzips validiert wird. Die Ge-
schäftsbereiche werden bei der Risikobe-
schreibung durch einen softwaregestütz-
ten Workflow unterstützt. 

Sie erörtern, worin das Risiko im Ereignis 
sowie im Prozess besteht und worin die 
wesentlichen Ursachen als auch die we-
sentlichen Wirkungen bzw. Folgen beste-
hen, sofern sich dieses Risiko realisieren 
sollte. 

Als Teil des Risikomanagements führt die 
MÜNCHENSTIFT zur Ermittlung men-
schenrechtlicher und umweltbezogener Ri-
siken entlang ihrer Lieferkette eine jährli-
che und anlassbezogene Risikoanalyse 
durch, bei der sie ein besonderes Augen-
merk auf solche Risiken legt, welche nach 
der Erfahrung der MÜNCHENSTIFT im 
Langzeitpflege-Sektor vorherrschend sind. 
Für die LkSG-spezifische Risikoanalyse 
wird eine Priorisierung der unmittelbaren 
Zulieferer nach Einkaufsvolumen sowie 
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nach Geschäftsfeld und Herkunftsländern 
der Waren vorgenommen. Die Prüfstrate-
gie sieht vor, dass mit Lieferanten begon-
nen wird, die das größte Risikopotential in 
der Lieferkette aufweisen. 

Stellt sie im Rahmen der Risikoanalyse 
menschenrechts- oder umweltbezogene 
Risiken entlang ihrer Lieferkette fest, er-
greift sie unverzüglich Präventionsmaß-
nahmen. Dies gilt für den eigenen Ge-
schäftsbereich der MÜNCHENSTIFT so-
wie für ihre Lieferantenbeziehungen: 

In Bezug auf die Lieferantenbeziehungen 
setzt sie systematisch auf die Identifizie-
rung tatsächlicher Verstöße und daraus 
folgend auf eine partnerschaftliche Zusam-
menarbeit zur Verbesserung. Sie ergreift 
Präventionsmaßnahmen insbesondere in 
Form der Entwicklung und Implementie-
rung geeigneter Beschaffungsmaßnahmen. 

Von Zulieferern, bei denen ein Risiko iden-
tifiziert wurde, wird sich die MÜNCHEN-
STIFT eine vertragliche Zusicherung ein-
fordern, dass diese die gesetzlichen men-
schenrechts- und umweltbezogenen Vor-

gaben einhalten und diese entlang der Lie-
ferkette angemessen adressiert werden. 
Weiterhin werden mit diesen Zulieferern 
angemessene vertragliche Kontrollmecha-
nismen vereinbart. 

Die MÜNCHENSTIFT hat im eigenen Ge-
schäftsbereich Vorkehrungen getroffen 
und Regelungen aufgestellt, die ihr dabei 
helfen, ihren Sorgfaltspflichten nachzu-
kommen. Beispiele hierfür sind ihre Ta-
rifbindung, betrieblichen Vereinbarungen 
zur Arbeitszeit, arbeitsmedizinische und 
arbeitssicherheitsbezogene Unterstüt-
zungsangebote sowie Präventivmaßnah-
men im Umweltschutz.  

Soweit die MÜNCHENSTIFT im Rahmen 
ihrer Risikoanalyse feststellt, dass die Ver-
letzung einer menschenrechtsbezogenen 
oder einer umweltbezogenen Pflicht be-
reits eingetreten ist oder unmittelbar be-
vorsteht, bespricht sie mögliche angemes-
sene Abhilfemaßnahmen mit Geschäfts-
führung, dem:der Risikomanager:in sowie 
den Risikoeigner:innen und setzen sie zur 
Beseitigung der Pflichtverletzungen um.  

 

Beschwerdestelle 

Unabhängig von der Risikoanalyse und den 
hier entdeckten Risiken hat die MÜN-
CHENSTIFT ein unternehmensinternes 
Beschwerdeverfahren eingerichtet, wel-
ches es allen betroffenen Personen ermög-
licht, auf menschenrechtliche und umwelt-
bezogene Risiken sowie auf Verletzungen 
menschenrechts- und umweltbezogener 
Pflichten hinzuweisen. Die MÜNCHEN-
STIFT hat an solchen Hinweisen ein urei-
genes Interesse, da sie sie als Hilfestellung 
sieht, mögliche Risiken zu identifizieren 
und ihren Verpflichtungen nachzukom-
men. 

Sie nimmt in diesem Zusammenhang des-
halb auch anonyme Hinweise entgegen, 
bevorzugt aber ausdrücklich die nicht-ano-
nyme Hinweisgabe. Hintergrund dafür ist, 
dass die Aufklärung in der Sache und die 
Eindämmung eines konkreten Risikos oder 
die Beseitigung eines Verstoßes regelmä-
ßig zweckmäßiger zu erreichen sind, wenn 
eine Kommunikation mit der oder dem 
Hinweisgebenden möglich ist. Die MÜN-
CHENSTIFT hat die Beschwerdestelle 
nach dem Lieferkettensorgfaltspflichten-
gesetz in ihrem Sachgebiet Personal ange-
gliedert. Die zuständigen Mitarbeitenden 
bearbeitet die eingehenden Hinweise ent-
sprechend der Vorgaben des Lieferketten-
sorgfaltspflichtengesetzes, insbesondere 
wahren sie die Vertraulichkeit. Dies 
schließt die ggf. erforderliche Hinzuzie-
hung weiterer Stellen mit ein. 
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Sofern die Hinweisgabe nicht anonym er-
folgte, erhält die hinweisgebende Person 
die gesetzlich vorgesehenen Rückmeldun-
gen zum Verfahrensstand. 

Das Beschwerdeverfahren ist über das 
Hinweisgebersystem der MÜNCHENSTIFT 
öffentlich zugänglich. 

Die Wirksamkeit des Beschwerdeverfah-
rens wird von der MÜNCHENSTIFT stetig, 
mindestens jedoch einmal im Jahr, über-
prüft und weiterentwickelt. 

 

Berichterstattung 

Die MÜNCHENSTIFT dokumentiert ihre 
Bemühungen zur effektiven Umsetzung ih-
rer Sorgfaltspflichten fortlaufend. Darüber 
hinaus wird sie beginnend mit dem 1. 
Quartal 2025 einen jährlichen Bericht über 
die Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten veröf-
fentlichen. Dieser wird spätestens vier 

Monate nach dem Schluss unseres Ge-
schäftsjahresauf unserer Internetseite ver-
öffentlicht und über einen Zeitraum von 
sieben Jahren kostenlos zur Verfügung 
stehen. 

 

München im Dezember 2023 

 

Renate Binder 
Geschäftsführerin 
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Präambel 

Für die MÜNCHENSTIFT hat auch die Er-
füllung der menschenrechtlichen und um-
weltbezogenen Sorgfaltspflichten höchste 
Priorität. Verstöße können schwerwie-
gende Folgen für das Unternehmen, die 
Mitarbeiter:innen, unsere Geschäfts-
partner:innen und sonstige Betroffene ha-
ben und müssen daher frühzeitig erkannt 
werden, um entsprechende Gegenmaß-
nahmen einzuleiten und mögliche Schäden 
abzuwenden. 

Dementsprechend haben wir ein wirksa-
mes Beschwerdeverfahren eingerichtet, 
über das Hinweise auf menschenrechtliche 
und umweltbezogene Risiken oder Verlet-
zungen abgegeben werden können. Ein-
heitliche und schnelle Prozesse sowie eine 
vertrauliche und professionelle Bearbei-
tung von Hinweisen bilden das Fundament 
dieses Systems. 

Nachfolgend sind die wichtigsten Informa-
tionen zum Beschwerdeverfahren ver-
ständlich, nachvollziehbar und im Sinne 
größtmöglicher Transparenz dargestellt. 

Beschwerdebefugnis 

Jede Person, die von Risiken oder Verlet-
zungen von menschenrechtlichen und um-
weltbezogenen Belangen im Sinne des 
LkSG erfährt, kann eine Beschwerde ein-
reichen. Dies gilt auch für Personenverei-
nigungen wie NGOs. Das Einreichen einer 
Beschwerde ist auch anonym möglich. 

Hinweisgebersystem 

Das Hinweisgebersystem steht allen Mit-
arbeitenden, Geschäftspartnern,  
Kund:innen oder sonstigen Dritten für 
Hinweise auf konkrete oder mögliche 
Rechtsverstöße sowie Beschwerden offen. 
Es ist kostenfrei und rund um die Uhr er-
reichbar. 

 

Ablauf des Beschwerdeprozesses 

Eingangsbestätigung 

Nachdem ein Hinweis eingegangen ist, 
wird deren Eingang intern dokumentiert 
und die hinweisgebende Person erhält in-
nerhalb von einer Woche eine Eingangsbe-
stätigung. 

Die Beschwerdestelle behandelt den Hin-
weis vertraulich und nach den Vorgaben 
des LkSG.  

Prüfung des Hinweises 

Die Beschwerdestelle prüft zunächst, ob 
ausreichend Informationen für die Prüfung 
und Untersuchung des mitgeteilten Sach-
verhalts vorliegen. 

Sollte dies nicht der Fall sein, wird die Be-
schwerdestelle, sofern möglich, mit der 
hinweisgebenden Person Kontakt aufneh-
men, um weitere Informationen zu erfra-
gen. Falls weder ausreichende Informatio-
nen vorliegen noch die Kontaktaufnahme 
möglich ist, wird der Fall geschlossen. 

Klärung des Sachverhaltes 

Die Beschwerdestelle untersucht den 
Sachverhalt umfassend selbst oder leitet 
ihn unter Wahrung des Vertraulichkeits-
grundsatzes und des Datenschutzes an die 
zuständige Stelle,  
z. B. innerhalb des Unternehmens zur Un-
tersuchung weiter. Bei Bedarf und – inso-
fern bei anonymen Hinweisen möglich – 
erörtert die Beschwerdestelle bzw. die zu-
ständige Stelle mit der hinweisgebenden 
Person den Sachverhalt und bittet ggf. um 
weitere Informationen.  
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Steht nach Überzeugung der Beschwerde-
stelle bzw. der zuständigen Stelle nach er-
folgter Sachverhaltsaufklärung, Erörterung 
und Untersuchung fest, dass keine men-
schenrechtlichen und umweltbezogenen 
Risiken und Verletzungen menschen-
rechtsbezogener oder umweltbezogener 
Pflichten im eigenen Geschäftsbereich und 
bei Zuliefern vorliegen, wird der Fall ge-
schlossen. 

Beurteilung der Zulässigkeit der Be-
schwerde sowie Sachverhaltsaufklärung, 
soweit dies für die Beurteilung der Zuläs-
sigkeit notwendig ist. 

Erarbeitung einer Lösung 

Wenn die Untersuchung nach Überzeu-
gung der Beschwerdestelle bzw. der zu-
ständigen Stelle menschenrechtliche und 
umweltbezogene Risiken oder Verletzun-
gen menschenrechtsbezogener oder um-
weltbezogener Pflichten im eigenen Ge-
schäftsbereich und bei Zuliefern bestätigt, 
wird ein Vorschlag zur weiteren Vorge-
hensweise (insbesondere Präventions- und 
Abhilfemaßnahmen) erarbeitet. Dabei 
wird, soweit möglich und sinnvoll, die hin-
weisgebende Person einbezogen. 

Umsetzung und Nachverfolgung 

Die Umsetzung des Lösungsvorschlags 
wird schließlich von der Beschwerdestelle 
bzw. der zuständigen Stelle nachverfolgt. 

Abschluss des Verfahrens 

Die hinweisgebende Person wird, sofern 
die Möglichkeit der Kontaktaufnahme be-
steht, über den Abschluss des Beschwer-
deverfahrens informiert. 

Die Bearbeitungszeit ist stark fallabhängig 
und kann daher von wenigen Tagen bis zu 
mehreren Monaten dauern. Wir sind je-
doch bemüht, die Untersuchung zeitnah 
abzuschließen. 

Sonstiges 

Die Wirksamkeit des Verfahrens wird jähr-
lich und anlassbezogen überprüft. Bei Be-
darf werden Anpassungen am Verfahren 
oder an erfolgten Abhilfemaßnahmen vor-
genommen. 

In allen oben genannten Schritte wird – 
soweit möglich – eine transparente Kom-
munikation gegenüber der hinweisgeben-
den Person zum Verlauf und den Fort-
schritten bezüglich der Beschwerde oder 
des Hinweises eingehalten. Die hinweisge-
bende Person wird regelmäßig informiert. 

*   *   * 
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